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GEMEINDE

LANDKREIS ROTTWEIL

Polizeiverordnung

gegen umweltschadliches Verhalten, Beldstigung der Allgemeinheit, zum Schutz
der Grun- und Erholungsanlagen und Uber das Anbringen von Hausnummern

(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung)

Aufgrund von 8 10 Abs. 1 in Verbindung mit 8 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Polizei-
gesetzes fur Baden-Wirttemberg wird mit Zustimmung des Gemeinderats verordnet:

Abschnitt 1

Allgemeine Regelungen

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Offentliche StraRen sind alle StraRen, Wege und Platze, die dem offentlichen
Verkehr gewidmet sind (8 2 Abs. 1 StrG) oder auf denen ein tatsachlicher offentlicher
Verkehr stattfindet.

(2) Gehwege sind die dem offentlichen Ful3gangerverkehr gewidmeten oder ihm tat-
sachlich zur Verfugung stehenden Flachen ohne Ricksicht auf inren Ausbauzustand.
Sind solche Gehwege nicht vorhanden, gelten als Gehwege die seitlichen Flachen
am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch Ful3-
wege, FuRgangerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne von § 42 Abs. 4 a
StVO und Treppen (Staffeln).

(3) Grun- und Erholungsanlagen sind allgemein zugangliche, gartnerisch gestaltete
Anlagen, die der Erholung der Bevolkerung oder der Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes dienen. Dazu gehdren auch Verkehrsgrinanlagen und allgemein zu-
gangliche Kinderspielplatze.

Abschnitt 2

Schutz gegen Larmbelastigung

8 2 Benutzung von Rundfunkgeréaten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u. a.

(1) Rundfunk- und Fernsehgerate, Lautsprecher, Tonwiedergabegerate, Musikin-
strumente sowie andere mechanische oder elektro-akustische Gerate zur Lauterzeu-
gung durfen nur so benutzt werden, dass andere nicht erheblich bel&stigt werden.
Dies gilt insbesondere, wenn die Gerate oder Instrumente bei offenen Fenstern oder
Tiaren, auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder ge-
spielt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht:
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1. bei Umzlgen, Kundgebungen, Markten und Messen im Freien und bei Veranstal-
tungen, die einem herkémmlichen Brauch entsprechen,

2. fur amtliche Durchsagen.

§ 3 Larm aus Gaststatten

Aus Gaststatten und Versammlungsraumen, innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Gebiete oder in der Nahe von Wohngebauden darf kein Larm nach auf3en
dringen, durch den andere erheblich belastigt werden. Fenster und Turen sind erfor-
derlichenfalls geschlossen zu halten.

8 4 Larm von Sport- und Spielplatzen

(1) Sport- und Spielplatze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt
sind, durfen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 8.00 Uhr und zwischen 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr nicht benitzt werden.

(2) Bei Sportplatzen bleiben die Vorschriften nach den Bundes-Immissionsschutz-
gesetz, insbesondere die Sportanlagenlarmverordnung, unberthrt.

8§ 5 Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer zu stdren, durfen
in der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr nicht ausge-
fuhrt werden. Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehoren insbesondere der Betrieb
von Bodenbearbeitungsgeraten mit Verbrennungsmotoren und von Rasenmaéhern,
Laubsaugern und Héackslern, das Hammern, Bohren, Sdgen und Holzspalten, das
Ausklopfen von Teppichen, Betten, Matratzen u. &.

(2) Die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die
Rasenmaherlarm-Verordnung, bleiben unberihrt.

8 6 Larm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tieri-
sche Laute mehr als nach den Umstanden unvermeidbar gestort wird.

§ 7 Larm durch Fahrzeuge

In bewohnten Gebieten oder in der Nahe von Wohngebauden ist es auch aul3erhalb
von offentlichen Verkehrsflachen verboten,

a) Kraftfahrzeugmotoren unnétig laufen zu lassen,
b) Fahrzeug- und Garagentiren Gibermafiig laut zu schliel3en,

c) Fahrrader mit Hilfsmotor und Motoren von Kraftraddern in Toreinfahrten, Durchfahr-
ten oder auf Innenhéfen von Wohnhausern anzulassen,

d) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Larm zu verursachen,

e) mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unngtige Schallzeichen
abzugeben.
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§ 8 Altglassammelbehélter

Altglassammelbehélter darfen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie an Sonn-
und Feiertagen nicht benutzt werden.

Abschnitt 3

Umweltschéadliches Verhalten und
Belastigungen der Allgemeinheit

8 9 Abspritzen von Fahrzeugen
Das Abspritzen von Fahrzeugen auf 6ffentlichen Stral3en ist untersagt.

§ 10 Benutzung 6ffentlicher Brunnen

Offentliche Brunnen durfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt wer-
den. Es ist verboten, sie zu beschmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen.

8 11 Verkauf von Lebensmitteln im Freien

Werden Speisen und Getranke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, so sind
fur Speisereste und Abfélle geeignete Behalter bereitzustellen.

§ 12 Gefahren durch Tiere
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefahrdet wird.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ahnlichen Tieren, die
durch ihre Korperkréafte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefahrden kénnen, ist der
Ortspolizeibehérde unverziglich anzuzeigen.

(3) Im Innenbereich (88 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf 6ffentlichen Stral3en und
Gehwegen Hunde an der Leine zu fuhren. Ansonsten dirfen Hunde ohne Begleitung
einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.

§ 13 Verunreinigung durch Hunde

Der Halter oder Fuhrer eines Hundes hat daftir zu sorgen, dass dieser seine Notdurft
nicht auf Gehwegen, in Griin- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgarten ver-
richtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverziglich zu beseitigen.

§ 14 Bienenhaltung

Bienenstande durfen an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich nur so aufge-
stellt werden, dass Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefahrdet werden.

§ 15 Taubenfiutterungsverbot

Tauben durfen auf 6ffentlichen StralBen und Gehwegen sowie in Griin- und Erho-
lungsanlagen nicht gefuttert werden.
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§ 16 Belastigung durch Ausdinstungen u. a.

Ubel riechende Gegenstande und Stoffe diirfen in der Nahe von Wohngeb&auden
nicht gelagert, verarbeitet oder befordert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Ge-
sundheit geschadigt oder erheblich belastigt werden.

8 17 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An offentlichen StraRen und Gehwegen sowie in Griin- und Erholungsanlagen
oder den zu ihnen gehérenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibe-
horde untersagt

1. aufRerhalb von zugelassenen Plakattragern (Plakatsaulen, Anschlagtafeln usw.)
zu plakatieren;

2. andere als daflr zugelassene Flachen zu beschriften oder zu bemalen.

Dies gilt auch fur bauliche oder sonstige Anlagen, die von 6ffentlichen Stral3en
und Gehwegen oder Griin- und Erholungsanlagen einsehbar sind.

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn 6ffentliche Belange nicht entge-
genstehen, inshesondere eine Verunstaltung des Orts- und Stral3enbildes nicht zu
beflirchten ist.

(3) Wer entgegen den Verboten des 8§ 17 Abs. 1 aul3erhalb von zugelassenen Pla-
kattragern plakatiert oder andere als dafur zugelassene Flachen beschriftet oder be-
malt, ist zur unverzuglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft un-
ter den Voraussetzungen des 8§ 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes auch den Veranstalter
oder die sonstigen Personen, die auf den jeweiligen Plakatanschlagen oder Darstel-
lungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird.

§ 18 Belastigung der Allgemeinheit

(1) Auf offentlichen StralRen und Gehwegen sowie in Grin- und Erholungsanlagen ist
untersagt:

1. das Nachtigen

2. das die korperliche Nahe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln
sowie das Anstiften von Minderjahrigen zu dieser Art des Bettelns,

3. das Verrichten der Notdurft

4. das Lagern oder dauerhafte Verweilen auf3erhalb von Freiausschankflachen oder
Einrichtungen, wie Grillstellen u.a., ausschlief3lich oder tberwiegend zum Zwecke
des Alkoholgenusses, wenn dessen Auswirkungen geeignet sind, Dritte erheblich
zu belastigen,

5. der o6ffentliche Konsum von Betaubungsmitteln.

(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betdubungsmittelgesetzes blei-
ben unberdhrt.
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Abschnitt 4

Schutz der Grun- und Erholungsanlagen

§ 19 Ordnungsvorschriften

(1) In den Griin- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vorstehenden Vor-
schriften untersagt,

1. Anpflanzungen, Rasenflachen und sonstige Anlagenflachen auf3erhalb der Wege
und Platze und der besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichne-
ten Flachen zu betreten;

2. sich aulRerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhalten; Wegesperren zu beseitigen
oder zu verandern oder Einfriedigungen und Sperren zu tUberklettern;

3. auBerhalb der Kinderspielplatze und der entsprechend gekennzeichneten Tum-
melplatze zu spielen oder sportliche Ubungen zu treiben, wenn dadurch die Ruhe
Dritter gestort oder Besucher belastigt werden kdnnen;

4. Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen und sonstige Anlagenteile zu verandern
oder aufzugraben oder aul3erhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzumachen;

5. Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen;

6. Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehinderten mitgefuhrt
werden, unangeleint umherlaufen zu lassen; auf Kinderspielplatze oder Liegewie-
sen durfen Hunde nicht mitgenommen werden;

7. Banke, Schilder, Hinweise, Denkmaéler, Einfriedigungen und andere Einrichtungen
zu beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen;

8. Gewasser oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fischen;

9. Schiel3-, Wurf- oder Schleudergerate zu beniitzen sowie aul3erhalb der dafur be-
sonders bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport
(Rodeln, Skilaufen, Snowboarden und Schlittschuhlaufen)/oder Inline-Skating/ zu
treiben, zu reiten, zu zelten, zu baden oder Boot zu fahren;

10.Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt nicht fir Kinderwagen
und fahrbare Krankenstiihle sowie fiir Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere
Besucher nicht gefahrdet werden.

(2) Die auf Kinderspielplatzen aufgestellten Turn- und Spielgerate durfen nur von
Kindern bis zu 14 Jahren benutzt werden.

Abschnitt 5

Anbringen von Hausnummern

§ 20 Hausnummern

(1) Die Hauseigentimer haben ihre Gebaude spatestens an dem Tag, an dem sie
bezogen werden, mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabi-
schen Ziffern zu versehen.

(2) Die Hausnummern mussen von der Stral3e aus, in die das Haus einnummeriert
ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind unverzuglich zu erneu-
ern. Die Hausnummern sind in einer Hohe von nicht mehr als 3 m an der der Stral3e
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zugekehrten Seite des Gebaudes unmittelbar Gber oder neben dem Gebaudeein-
gang oder, wenn sich der Gebaudeeingang nicht an der StralRenseite des Gebaudes
befindet, an der dem Grundstiickszugang nachstgelegenen Gebaudeecke anzubrin-
gen. Bei Gebauden, die von der Stral3e zuriickliegen, kbnnen die Hausnummern am
Grundstiickszugang angebracht werden.

(3) Die Ortspolizeibehorde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Aus-
fuhrung Hausnummern anzubringen sind, soweit dies im Interesse der 6ffentlichen
Sicherheit oder Ordnung geboten ist.

Abschnitt 6

Schlussbestimmungen

§ 21 Zulassung von Ausnahmen

Entsteht flr den Betroffenen eine nicht zumutbare Harte, so kann die Ortspolizeibe-
horde Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern
keine offentlichen Interessen entgegenstehen.

§ 22 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinn von 8 19 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsatzlich
oder fahrlassig

1. entgegen 8§ 2 Abs. 1 Rundfunkgerate, Lautsprecher, Tonwiedergabegerate, Mu-
sikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-akustische Gerate zur
Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich belastigt werden,

2. entgegen 8§ 3 Satz 1 aus Gaststatten und Versammlungsraumen Larm nach au-
Ren dringen lasst, durch den andere erheblich bel&stigt werden,

entgegen 8 4 Abs. 1 Sport- und Spielplatze benutzt,
entgegen 8 5 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durchfihrt,
entgegen 8 6 Tiere so hélt, dass andere erheblich belastigt werden,

entgegen 8§ 7 aulRerhalb 6ffentlicher Verkehrsflachen Fahrzeugmotoren unnétig
laufen lasst, Fahrzeug- und Garagentiren UbermaRig laut oder unnétig schlief3t,
Fahrrader mit Hilfsmotor und Motoren von Kraftfahrzeugen in Toreinfahrten,
Durchfahrten oder auf Innenhéfen von Wohnhausern anlasst, beim Be- und Ent-
laden von Fahrzeugen vermeidbaren Larm verursacht oder mit den an den Fahr-
zeugen vorhandenen Vorrichtungen unnétige Schallzeichen abgibt,

7. entgegen § 8 Altglassammelbehélter benutzt,
8. entgegen § 14 Bienenstande aufstellt,
9. entgegen 8§ 9 Fahrzeuge auf 6ffentlichen Stral3en abspritzt,

10.entgegen § 10 o6ffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestimmung benutzt, sie
beschmutzt oder das Wasser verunreinigt,

11.entgegen 8 11 geeignete Behélter fir Speisereste und Abfalle nicht bereithalt,

12.entgegen 8 12 Abs. 1 Tiere so halt oder beaufsichtigt, dass andere gefahrdet
werden,

13.entgegen 8 12 Abs. 2 das Halten gefahrlicher Tiere der Ortspolizeibehdrde nicht
unverziglich anzeigt,

ook ow
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14.entgegen 8 12 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lasst,

15.entgegen 8 13 als Halter oder Fuhrer eines Hundes verbotswidrig abgelegten
Hundekot nicht unverziglich beseitigt,

16.Tauben entgegen § 15 flttert,

17.entgegen 8 16 Ubel riechende Gegenstande und Stoffe lagert, verarbeitet oder
befbrdert,

18.entgegen 8§ 17 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafir zugelassene Flachen beschriftet
oder bemalt oder als Verpflichteter der in 8 16 Abs. 3 beschriebenen Beseiti-
gungspflicht nicht nachkommt,

19.entgegen 8§ 18 Abs. 1 Nr. 1 néchtigt,

20.entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjahrige zu solchem Betteln anstiftet

21.entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet,

22.entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 4 aul3erhalb von Freiausschankflachen oder Einrichtun-
gen, wie Grillstellen u.a., ausschlief3lich oder tberwiegend zum Zwecke des Alko-
holgenusses lagert oder dauerhaft verweilt,

23.entgegen § 18 Abs. 1 Nr. 5 Betdubungsmittel 6ffentlich konsumiert,

24.entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasenflachen und sonstige Anlagen-
flachen betritt,

25.entgegen 8§ 19 Abs. 1 Nr. 2 aul3erhalb der freigegebenen Zeiten sich in nicht dau-
ernd gedffneten Anlagen oder Anlagenteilen aufhalt, Wegesperren beseitigt oder
verandert oder Einfriedigungen und Sperren Uberklettert,

26.auBBerhalb der Kinderspielplatze und der entsprechend gekennzeichneten Tum-
melplatze entgegen 8§ 19 Abs. 1 Nr. 3 spielt oder sportliche Ubungen treibt,
27.Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile nach 8 19 Abs. 1

Nr. 4 verandert oder aufgrabt oder auf3erhalb zugelassener Feuerstellen Feuer
macht,

28.entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, Kompost, Erde, Sand oder
Steine entfernt,

29.entgegen 8§ 19 Abs. 1 Nr. 6 Hunde frei umherlaufen lasst oder Hunde auf Kinder-
spielplatze und Liegewiesen mitnimmt,

30.entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 7 Banke, Schilder, Hinweise, Denkmaéler, Einfriedigun-
gen und andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder ent-
fernt,

31l.entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 8 Gewasser oder Wasserbecken verunreinigt oder darin
fischt,

32.entgegen 8 19 Abs. 1 Nr. 9 Schiel3-, Wurf- oder Schleudergerate benutzt sowie
aulRerhalb der dafur bestimmten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen
Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Snowboarden oder Schlittschuhlaufen)/oder Inli-
ne-Skating/ betreibt, reitet, zeltet, badet oder Boot fahrt,

33.entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 10 Parkwege befahrt oder Fahrzeuge abstellt,
34.entgegen 819 Abs.2 Turn- und Spielgerate benutzt,

35.entgegen § 20 Abs. 1 als Hauseigentiimer die Geb&aude nicht mit den festgesetz-
ten Hausnummern versieht,

36.unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 20 Abs. 2 nicht unverzuglich er-
neuert oder Hausnummern nicht entsprechend § 20 Abs. 2 anbringt.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach 8§ 21 zugelassen worden ist.
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(3) Ordnungswidrigkeiten kénnen nach 8§ 18 Abs. 2 Polizeigesetz und § 17 Abs. 1
und 2 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbul3e von mindestens
DM 10,- und héchstens DM 2000,- und bei fahrlassigen Zuwiderhandlungen mit
hdchstens DM 1000,- geahndet werden.

§ 23 Inkrafttreten
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am 01. Januar 2000 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die friheren Polizeiverordnungen, die dieser Polizeiverord-
nung entsprechen oder widersprechen, au3er Kraft. Das ist insbesondere die Polizei-
liche Umweltschutz-Verordnung vom 10. Juli 1989.

Villingendorf, den 16. Dezember 1999

Burgermeisteramt Villingendorf
Ortspolizeibehoérde

gez.

Hermle
Bldrgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung fur Baden-Wiurttemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustande-
kommen der vorstehend bezeichneten Rechtsvorschrift wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Rechtsvorschrift gegeniiber der Gemeinde Villingendorf geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, der Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Verfahrensvermerke:

Der Gemeinderat der Gemeinde Villingendorf hat dieser Polizeiverordnung am 15.
Dezember 1999 zugestimmt.

Sie wurde nach der ortlichen Bekanntmachungssatzung am 22.12.1999 durch EinrU-
cken ins Mitteilungsblatt 6ffentlich bekannt gemacht.

Sie wurde dem Landratsamt mit Bericht vom 20.12.1999 vorgelegt (§ 16 PolG).

Villingendorf den, 22. Dezember 1999
gez.

Hermle
Blrgermeister



	Ortspolizeibehörde

